
Dezember 2018

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Berücksichti gung von Kindererziehungszeiten für 
die Inanspruchnahme der „Korridorpension“

Die Beamti n bzw. der Beamte tritt  mit Ablauf des 
Monats, in dem sie bzw. er das 65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand 
(„gesetzliches Pensionsantritt salter“).  Es gibt allerdings die Möglichkeit, 
unter Berücksichti gung von „Abschlägen“ zu einem früheren Zeitpunkt 
aus dem akti ven Dienststand auszuscheiden. Im § 15c Beamtendienst-
rechtsgesetz (BDG) sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Korridorpension für Beamti nnen und Beamte geregelt. 

Zentrale Punkte:
 9 62. Lebensjahr wurde vollendet
 9 40 ruhegenussfähige Jahre

In sehr vielen Fällen werden die notwendigen 40 ruhegenussfähigen 
Jahre vor allem von Kolleginnen nicht erreicht, da sie auf Grund der Kin-
dererziehung Karenzierungen in Anspruch genommen haben. Bis dato 
hat nur eine Karenzierung nach dem Mutt erschutzgesetz zur ruhege-
nussfähigen Gesamtdienstzeit gezählt, etwaige „Anschlusskarenzur-
laube“ wurden nicht berücksichti gt. Angleichend an die gesetzlichen 
Besti mmungen der Vertragsbediensteten hat nun der Nati onalrat in sei-
ner Sitzung vom 12. Dezember 2018 folgende Änderung des § 15c (durch 
den Absatz 3) BDG beschlossen:

„Die nach Abs. 1 erforderliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich um die Zeiten der Kinderziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 
Pensionsgesetz 1965, die nicht ruhegenussfähig sind, jedoch um höchs-
tens sechs Monate pro Kind. Sich überlagernde Zeiten der Kindererzie-
hung zählen für jedes Kind gesondert“. 

Gemäß § 25a Abs. 3 Pensionsgesetz (Kinderhinzurechnungsbetrag – 
„Kindererziehungszeit“) werden höchstens 48 Monate, gezählt ab der 
Geburt des Kindes, für Zeiten der Erziehung im Inland berücksichti gt. 
Im Falle einer Mehrlingsgeburt verlängert sich dieser Zeitraum auf 60 
Kalendermonate. Diese Regelung gilt selbstverständlich auch für Wahl- 
bzw. Pfl egekinder. 

Beispiel: Beamti n mit drei Kindern:
Erstes Kind:

 9 geboren im März 1991 
 9 24 Monate im Beschäft igungsverbot und in einer Karenz nach dem 

Mutt erschutzgesetz (März 1991 – Februar 1993)
 9 danach 1 Jahr „Anschlusskarenzurlaub“ (März 1993 – Februar 1994) 
 9 anschließend Dienstantritt 

Aktuell

Unterrichtsprakti kum – Indukti onsphase – Ü bergangsregelungen! 
(6. Newslett er 2017/18)

Auf Grund der derzeit großen Nachfrage nach Unterrichtsprakti kumsstellen 
wollen wir nachstehend eine Zusammenfassung mö glicher Fallkonstellati onen 
ü bermitt eln: 

1. Lehramtsstudium (LA) alt: 

a) LA alt mit Absolvierung UP spä testens im Schuljahr 2018/2019: 

Die Zugangsvoraussetzungen fü r das neue Dienstrecht sind erfü llt. Die Besti m-
mungen der Indukti onsphase sind nicht anzuwenden. 

b) LA alt ohne Absolvierung des UP; Dienstantritt  ab 1.9.2019: 

Die Zugangsvoraussetzungen fü r das neue Dienstrecht sind erfü llt. Diese Per-
sonengruppe muss ab 1.9.2019 anstatt  des Unterrichtsprakti kums die Induk-
ti onsphase absolvieren. 

c) LA alt ohne Absolvierung des UP; Dienstantritt  vor 1.9.2019: 

Es sind die Besti mmungen des Dienstrechts Alt gü lti g. Durch eine Verwen-
dung von mindestens zwei Jahren in Vollbeschä ft igung werden die Anstel-
lungserfordernisse erfü llt. Die Besti mmungen der Indukti onsphase sind nicht 
anzuwenden. […]

(Ein Beispiel sowie die Zusammenfassung für die Regelung betreff end 
Lehramststudium NEU können unter htt p://www.bmhs-aktuell.at/?page_
id=344 abgerufen werden)

Abschließende Arbeiten (4. Newslett er 2017/18)

Die Themen der Abschließenden Arbeiten (Diplomarbeit BHS, Abschlussar-
beit BMS) befi nden sich entweder noch im Genehmigungsverfahren oder 
sind bereits vom LSI genehmigt (spä testens 6 Wochen nach Schulbeginn). 

Die Abgeltung der Betreuung der Abschließenden Arbeiten ist im § 63b 
Gehaltsgesetz (GG) geregelt. 

1. Was passiert, wenn es zu einem Betreuerwechsel kommt? 

2. Was passiert, wenn eine Schü lerin/ ein Schü ler die Bearbeitung der 
abschließenden Arbeit abbricht?

3. Was passiert, wenn mehrere Lehrer/innen eine Abschließende Arbeit 
betreuen? 

(Unter htt p://www.bmhs-aktuell.at/?page_id=344 fi nden Sie die Antworten 
kurz zusammengefasst auf diese Fragen)

Informati onen zur Auszahlung fü r die „konti nuierliche Betreuung einer 
abschließenden Arbeit“ und Vorbereitungsstunden gem. §63b. Gehaltsge-
setz (1. Newslett er 2016/17)

Die Auszahlung fü r die konti nuierliche Betreuung einer abschließenden 
Arbeit (Diplomarbeit: € 238,80 pro Kandidat; Abschlussarbeit: € 188,00 pro 
Kandidat) bzw. der Vorbereitungs- stunden fü r mü ndliche Prü fungen hat zu 
Rü ckfragen gefü hrt. 

Der jeweilige Betrag wird auf dem Gehaltszett el mit der Kennung „4814 Vorb. 
mü ndl. Prü fung“ aufgelistet. 

a) Auszahlung fü r die konti nuierliche Betreuung einer abschließenden Arbeit: 

4814 | Vorb. mü ndl. Prü fung | 04/2016 

Hinweis: Bei mehreren betreuenden Lehrpersonen oder Betreuungswechsel 
ist der Betrag entsprechend aliquoti ert. 

b) Auszahlung fü r Vorbereitungsstunden: (€ 61,60 je gehaltener Unterrichts-
einheit) 

4814 | Vorb. mü ndl. Prü fung | 06/2016 

Hinweis: Die Monatskennung kann auch diff erieren, wenn erst spä ter als Juni 
abgerechnet werden konnte. 

(Ein Beispiel fi nden Sie unter htt p://www.bmhs-aktuell.at/?page_id=344)

Vergü tung von Mehrdienstleistungen (5. Newslett er 2017/18)

Die gesetzlichen Besti mmungen zum Thema „Vergü tung von Mehrdienstleis-
tungen“ sind fü r Kolleg/innen im alten Dienstrecht im § 61 Gehaltsgesetz und 
fü r Kolleg/innen im neuen Dienstrecht im § 47 Vertragsbedienstetengesetz 
geregelt. 

1. Wann werden im alten Dienstrecht „Einzelsupplierungen“ abgegolten? 

Einer Lehrperson, die außerhalb ihrer laut Diensteinteilung zu haltenden 
Unterrichtsstunden zur Vertretung herangezogen wird, gebü hrt fü r jede Ver-
tretungsstunde, die in der jeweiligen Woche ü ber eine Vertretungsstunde 
und im jeweiligen Unterrichtsjahr ü ber zehn Vertretungsstunden („Supplier-
pool“) hinausgeht eine Vergü tung. 

Anmerkung: Der Supplierpool wird bei teilzeitbeschä ft igen Kolleg/
innen alliquoti ert. Es wird immer auf die nä chste ganze Zahl abgerundet.
Stunden einer Aufsichtsfü hrung wä hrend der Klausurprü fung im Rahmen 
der Reifeprü fung, einer Reife- und Diplomprü fung, einer Diplomprü fung bzw. 
einer Abschlussprü fung gelten als Vertretungsstunden. 

(Informati onen zu Blocksupplierungen, Änderung der Lehrfächerverteilung 
und Auszahlungszeitraum für dauerende Mehrdienstleistungen fi nden Sie 
unter htt p://www.bmhs-aktuell.at/?page_id=344)

Abgeltung fü r mehrtä gige Schulveranstaltungen (Dienstrecht Alt) 
(9. Newslett er 2016/17)

Im § 63a Gehaltsgesetz ist die Abgeltung fü r mehrtä gige Schulveranstaltun-
gen wie folgt geregelt: 

Dem Lehrer/der Lehrerin gebü hrt fü r die Teilnahme an mindestens zweitä gi-
gen Schulveranstaltungen mit Nä chti gung, sofern er die pä dagogisch-inhaltli-
che Betreuung einer Schü lergruppe innehat, eine Abgeltung.

Sie beträ gt fü r jeden Tag
In den Verwendungsgruppe LPH und L1  12,1 Promille
In den Verwendungsgruppen L2   9,8 Promille
In den Verwendungsgruppen L3   6,3 Promille
des Gehalts der Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L1. 

z.B. Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L1 im Jahr 2017: € 3.577,20

(Informati onen zur Abgeltung von mehrtägigen Schulveranstaltungen fi nden 
Sie unter htt p://www.bmhs-aktuell.at/?page_id=344)

Mag. Roland Gangl
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Zwillinge:
 9 geboren im November 1994
 9 24 Monate im Beschäftigungsverbot und in einer Karenz nach dem Mut-

terschutzgesetz (November 1994 – Oktober 1996)
 9 danach 10 Monate „Anschlusskarenzurlaub“ (November 1996 – August 

1997)
 9 anschließend Dienstantritt

Wie wird nun die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit nach der verbesser-
ten gesetzlichen Regelung ermittelt?

„Kindererziehungsarbeit“ für das erste Kind: 
März 1991 – Februar 1995: 48 Monate

Berücksichtigung für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit: 
 9 Zeiten des Beschäftigungsverbotes und der Karenz gemäß Mutterschutz-

gesetz: März 1991 – Februar 1993 (24 Monate)
 9 Dienstleistung: März 1994 – Oktober 1994 (8 Monate)
 9 November 1994 – Februar 1995 (4 Monate) 

Insgesamt wurden 36 Monate für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit: 
„Anschlusskarenzurlaub“: März 1993 – Februar 1994: (12 Monate)

Für das erste Kind verringert sich die für den Antritt der Korridorpension 
erforderliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit um das Höchstausmaß von 
6 Monaten. 

„Kindererziehungsarbeit“ für die Zwillinge:
November 1994 – Oktober 1999: 60 Monate

Berücksichtigung für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit:
 9 Zeiten des Beschäftigungsverbotes und der Karenz gemäß Mutterschutz-

gesetz: November 1994 – Oktober 1996 (24 Monate)
 9 Dienstleistung: September 1997 – Oktober 1999: (26 Monate) 

Insgesamt wurden 50 Monate für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung für die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit:
 9 „Anschlusskarenzurlaub“: November 1996 – August 1997: (10 Monate) 

Für die Zwillinge verringert sich die für den Antritt der Korridorpension erfor-
derliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit um weitere 10 Monate. 

Fazit:
Für die Inanspruchnahme der Korridorpension ab Vollendung des 62. Lebens-
jahres reicht der Kollegin daher eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 
38 Jahren und 8 Monaten. 

Erfreulicherweise wird für beamtete Frauen mit Kindern dadurch die Chance 
erhöht, nach den Bestimmungen der Korridorpension in den Ruhestand tre-
ten zu können. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihre fcg-Standesvertre-
tung in gewohnt kompetenter Art und Weise mit Rat und Tat zur Seite. 

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.bmhs-aktuell.at.
Kompetent – Verlässlich – Hilfsbereit – Fraktion Christliche Gewerkschaft!

Die Vertreterinnen und Vertreter der FCG-BMHS arbeiten ständig an Verbes-
serungen  vor allem im Dienst- und Besoldungsrecht im Interesse der betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen. Wie weit gestreut dabei die Themen und die 
Betätigungsfelder sind, wird aus den zahlreichen Newslettern, die regelmäßig 
an die Dienststellen übermittelt werden, ersichtlich.

Um Ihnen einen Überblick über diese Themen und Projekte zu geben, wer-
den im Folgenden auszugsweise Newsletter der aktuellen Funktionsperiode 
angeführt. Weitere bzw. genauere Informationen können jederzeit auf der 
Homepage der FCG-BMHS www.bmhs-aktuell.at  eingeholt werden.

Anzahl der Vorbereitungsstunden (10. Newsletter 2017/18)

Die Abgeltung der Vorbereitungsstunden für mündliche Prüfungen ist im 
Paragraf 63b Gehaltsgesetz geregelt. 

Auszug § 63b (3) GG: 

Der Lehrperson, die gemäß den geltenden Prüfungsordnungen mit der Abhal-
tung von Unterrichtseinheiten im Rahmen von Arbeitsgruppen zur Vorberei-
tung auf die mündliche Prüfung im Rahmen der Abschlussprüfung, der Dip-
lomprüfung, der teilzentralen Reifeprüfung oder der teilzentralen Reife- und 
Diplomprüfung betraut ist, gebührt für jede gehaltene Unterrichtseinheit eine 
Abgeltung in Höhe von 2,5 von Hundert des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 
4. […]

(Fortführende Informationen zu den Vorbereitungsstunden sind unter http://
www.bmhs-aktuell.at/?page_id=344 abrufbar)

Schulautonome Entscheidung, ob die Neue Oberstufe umgesetzt wird, 
erreicht! (9. Newsletter 2017/18)

Der Ministerrat hat im Jänner 2018 unter anderem beschlossen, dass jene 
Schulstandorte, die sich bereits für ein späteres Inkrafttreten als den 1.9.2017 
ausgesprochen haben, die Möglichkeit erhalten das Inkrafttreten der Neuen 
Oberstufe um bis zu zwei Jahre hinaus zu verlegen (siehe 7. FCG-Newsletter 
vom 16.1.2018). 

Am 15. Februar 2018 hat der Begutachtungsprozess für die dafür notwendi-
gen gesetzlichen Änderungen begonnen. 

Die FCG-BMHS hat bereits vor Monaten gefordert, dass auch jene Schulstand-
orte, die bereits die Neue Oberstufe umsetzen, die Möglichkeit bekommen 
schulautonom zu entscheiden, ob sie aus diesem Modell aussteigen wollen 
oder nicht (siehe FCG-Aktuell vom September 2017). 

Es ist daher sehr erfreulich, dass sich nun im Begutachtungsentwurf eine Tex-
tierung findet, die diese schulautonome Möglichkeit eröffnet: …]

(Fortführende Informationen sind unter http://www.bmhs-aktuell.at/?pa-
ge_id=344 abrufbar)

Versetzung in den Ruhestand – ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit  
(8. Newsletter 2016/17)

Kolleginnen und Kollegen, die sich im öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis befinden, müssen zwei Voraussetzungen erfüllen um die Möglichkeit der 
sogenannten Korridorpension in Anspruch nehmen zu können. 

1. Vollendung des 62. Lebensjahres! 

2. 40 ruhegenussfähige Jahre! 

Wie berechnen sich die 40 ruhegenussfähigen Jahre? 

Anlässlich der Übernahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis wurde 
ein Bescheid über die Anrechnung von ruhegenussfähigen Jahren ausgestellt. 
Bei der Übernahme in ein derartiges Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 1988 
wurde dieser Personengruppe die Möglichkeit unterbereitet, Schul- bzw. Stu-
dienzeiten nachzukaufen. Wurde diese Variante genutzt, sind diese Zeiten 
bereits Teil der ruhegenussfähigen Jahre. 

Wurde damals der Nachkauf ausgeschlossen, kann man nun diese Zeiten 
nachträglich kaufen, wenn man die geforderten 40 ruhegenussfähigen Jahre 
nicht erreicht, aber die Möglichkeit der Korridorpension nutzen möchte. 

(Kosten für das Kalenderjahr 2019, ein Beispiel sowie fortführende Infor-
mationen zu diesem Thema sind unter http://www.bmhs-aktuell.at/?page_
id=344 abrufbar)

Neue gesetzliche Regelungen für vorgezogene Teilprüfungen im Rahmen 
der abschließenden Prüfung ab 1.1.2017 (7. Newsletter 2016/17)

Im Schulrechtsänderungsgesetz 2016 (BGBl I 56/2016 Artikel 5) wurde gere-
gelt, dass die Schulleitung nach Anhörung des Schulgemeinschaftsausschus-
ses per Verordnung festlegen kann, dass im Rahmen der abschließenden 
Prüfung ALLE Schüler/innen einer Schulform einzelne Teilprüfungen der Klau-
surprüfung bzw. der mündlichen Prüfung vor dem Haupttermin abzulegen 
haben. Voraussetzung dafür ist, dass 

1. der/die das Prüfungsgebiet bildende Unterrichtsgegenstand/gegenstände 
lehrplanmäßig abgeschlossen ist/sind und 

2. die Leistungen im betreffenden Unterrichtsgegenstand / in den betreffen-
den Unterrichtsgegenständen positiv beurteilt wurden. 

(Informationen zu Terminen und zur Vorgangsweise sind unter http://www.
bmhs-aktuell.at/?page_id=344 abrufbar)

Abfertigungsfalle bei Herabsetzung der Lehrverpflichtung (6. Newsletter 
2016/17)

All jene Vertragslehrer/innen, die im letzten Schuljahr vor ihrer Pensionierung 
eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung planen, erhalten auch nur das ali-
quote Ausmaß der Abfertigung. 

Gemäß § 84 Absatz 4 VBG bemisst sich die Abfertigung nach dem für den 
letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Monatsentgelt. Das 
Monatsentgelt beträgt das „Grundgehalt“ ohne Zulagen. Überstunden, Son-
derzahlungen oder Mehrleistungszulagen bleiben außer Betracht. Da das 
Aktualitätsprinzip zur Anwendung kommt, wird daher auch bei einer Herab-
setzung der Lehrverpflichtung der herabgesetzte (Letzt)Bezug für die Ermitt-
lung der Abfertigungshöhe herangezogen. 

(Erläuterungen zum vollen Abfertigungsanspruch sind unter: http://www.
bmhs-aktuell.at/?page_id=344 zu finden)
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